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OFFIZIELLES ORGAN
DES

SCHWEIZ. FOURIERVERBANDES

I.V. 1931.
Verpflegungswesen.

(Von Oblt. Paul Zaugg, Q, M. Vpf. Abt. 3, Bern » O. K. K.)

Der Abschnitt „Verpflegungswesen" der I. V. 1931
bringt uns einige ganz besonders wichtige, sowie materiell
einschneidende Neuerungen. Es soll deshalb im Nach-
stehenden versucht werden, diesen Abschnitt besonders
einlässlich zu behandeln.

Das gesamte Verpflegungswesen findet seine Rege»
lung in den Ziffern 92 bis incl. 125 und zerfällt in folgende
Unterabschnitte: 1. Verpflegung des Mannes, 2. Verpfle»
gung von Pferd und Maultier, 3. Beschaffung der Ver»
pflegungsmittel und Fourage, 4. Packmaterial und 5.

Allgemeines.
Vorab bestätigt die .Z$9/" 92 den Grundsatz: „Wer

soldberechtigt ist, ist auch verpflegungsberechtigt." An»
schliessend werden die vorkommenden, besondern Fälle
aufgezählt.

Die 92 sodann bestätigt bezüglich der Lages»
portion ihre bisherigen Quantitäten an Brot, Fleisch und
Käse, reduziert jedoch andererseits die Gemüseportions»
Vergütung. Solche beträgt nunmehr:

a) Für Rekruten» und Kaderschulen 42 Cts.
b> Für Wiederholungskurse 52 Cts.

Dies entspricht einer Reduktion gegenüber den bisherigen
Ansätzen von 8 bezw. 3 Cts.

Diese Reduktion wird wie folgt begründet.

/. ÄVr. r/n? !F/c?ö9/'^o/«/7^5'yf«r5(? .•

Bei dem bisherigen Ansätze von 55 Cts. in W. K.
für die Gemüseportion konnte eine einfache aber gute
Verpflegung bei Vermeidung von Extravaganzen ohne
Soldabzug durchgeführt werden. Die Preisrüdegänge auf
den einschlägigen Bedarfsartikeln bringen eine nicht unwe»
sentliche Entlastung. Die Proviantartikel des eidg. O.K.K,
sind ab Neujahr 1931 durchschnittlich um 10 °/o im Preise
ermässigt worden. Die daherige Preisermässigung macht
auf den Naturalverpflegungstag mindestens 2 AT?/?/?*?.« aus.
Zudem ist eine Preisermässigung eingetreten für Milch und
Fett. Die daherige Minderausgabe pro Mannschaftstag
beträgt nach angestellten Berechnungen mindestens/Ä7/yw/.
Preisermässigung pro Naturalverpflegungstag zusammen
mindestens 2 ^a/?/?c?//. Die übrigen aus der Haushaltungs»
kasse zu bestreitenden Bedürfnisse, vielleicht mit einziger
Ausnahme der Kartoffeln, sind ebenfalls eher billiger ge=
worden, sodass jedenfalls die Preissenkung mindestens
einer Minderausgabe von 3 Rappen pro Mann gleichkommt.

Die Reduktion der Gemüseportionsvergütung ist dem»
nach bei W. K. begründet.

2. Z?e/r. AVfrw/c?//» ÄGc/Lr5c/>#/<?/7 .•

Aus den gleichen Gründen, wie bei den Wieder»
holungskursen, hätte hier eine Herabsetzung der Gemüse»
portionsvergütung von 50 auf 47 Cts. stattfinden müssen.
Man hat aber diese Vergütung um weitere 5 Cts. er»
mässigt, dabei aber, wie wir bei Behandlung der Ziffer 98
sehen werden, der Haushaltungskasse eine Einnahme von
8 Rappen pro Naturalverpflegungstag als Gegenwert für
an Sonntagen und an Urlaubstagen nicht bezogenen Brot»,
Fleisch» und Käseportionen garantiert. Bisher konnten solche
Portionen nachgefasst oder durch beliebige andere Ver»
pflegungsmittel ersetzt werden. Dieser Ersatz und die
Verrechnung in Geld kommen im Grunde genommen auf
das Gleiche heraus. Nun gibt es aber viele Schulen, die
zufolge der Lage des Waffenplatzes bezw. der Wohn»
gegend der Rekruten nichts oder doch nicht viel Sonntags»
portionen ersetzen konnten, weil die Rekruten auch an
Sonntagen zu verpflegen sind. Solche Schulen mussten mit
der Gemüseportionsvergütung von 50 Rappen auskommen.
Jetzt ist ihnen die gleiche Einnahme gesichert, trotz nied»

riger Waren=Preise. Sie sind also besser daran als früher.
Schulen, die bisher für 3 Rappen pro Naturalverpflegungs»
tag Sonntags» und LIrlaubgängerportionen durch andere
Verpflegungsmittel ersetzen konnten, stellen sich unter
Berücksichtigung der Preissenkung gleich wie bisher. Nur
Schulen, die mehr ersetzen konnten, stellen sich schlechter.
Aber diese Schulen konnten in einem gewissen Lieber»
fluss leben. Das neue System ist also ein Ausgleich, indem
Schulen, die bisher zu knapp waren, etwas besser gestellt sind
und Schulen, die Ueberfluss hatten, etwas abgeben müssen.

Damit ist die Reduktion auch bei den Rekruten» und
Kaderschulen ausgewiesen und begründet.

Als im KausaDZusammenhange mit der Ziffer 93
stehend, haben wir uns hier anschliessend gleich mit der
Z#2v9<? zu befassen. Sie bietet für uns deshalb spezi»
fisches Interesse, weil hier die Verrechnung von an Lirlaubs»
tagen und an freien Sonntagen nicht gefassten Brot», Fleisch«
und Käseportionen näher umschrieben wird.

In Abweichung zur bisher geltenden Praxis wird neu
der Grundsatz aufgestellt, es können diese nicht gefassten
Portionen zugunsten der Haushaltungskasse verrechnet
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